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geht es darum, die Qualifikation der
Arbeitnehmer an die Bedarfsziele des Betriebs
anzupassen. Es soll versucht werden, die
Arbeitnehmer an die zukünftigen
Anforderungen im Betrieb anzupassen.
Gesichtspunkte wie Ausbildung, Fortbildung
und Umschulung spielen hierbei eine Rolle.
Hinsichtlich einer Stellenbeschreibung gilt
dabei auch die Beteiligungspflicht nach § 92
BetrVG: Die Stellenbeschreibung legt die
Funktion einer bestimmten Stelle innerhalb des
betrieblichen Geschehens fest. Sie definiert die
Aufgabe und die Kompetenz dieser Stelle und
beschreibt, welche Tätigkeiten dort im
Einzelnen zu ihrer Erfüllung verrichtet werden
müssen. Die Stellenbeschreibung ist damit Teil
der Personalplanung, die zwar nicht dem
Mitbestimmungsrecht unterliegt, über die der
Betriebsrat aber nach § 92 BetrVG im Rahmen
der Personalplanung zu unterrichten ist, 
BAG vom 14.01.2014 (1 ABR 49/12).

5. Die Unterrichtung, Beratung und das
Vorschlagsrecht
Der Arbeitgeber hat den Betriebsrat anhand von
Unterlagen rechtzeitig und umfassend zu
unterrichten sowie mit ihm Beratungen über
Art und Umfang der notwendigen personellen
Maßnahmen sowie über das Vermeiden von
Härten zu führen .Hieraus folgt, dass der
Betriebsrat ein Unterrichtungs- und
Beratungsrecht hat, kein Mitbestimmungsrecht.
Rechtzeitig ist die Unterrichtung, wenn die
Möglichkeit bleibt, auf den Prozess der
Entscheidungsfindung des Arbeitgebers Einfluss
auszuüben. „Umfassend“ ist sie dann, wenn der
Arbeitgeber alle Daten und Fakten mitteilt, die
den ausreichenden Kenntnisstand über die
Personalplanung vermitteln und zugleich in die
Lage versetzen, sachgemäß mit dem
Arbeitgeber zu beraten und gegebenenfalls per-
sonalplanerische Vorschläge zu machen. An die
Unterrichtung schließen sich die Beratung an
und schließlich das Vorschlagsrecht zu einer
Personalplanung (Einführung und Durchfüh-
rung). Der Arbeitgeber ist verpflichtet, sich mit
den Vorschlägen des Betriebsrats ernsthaft zu
beschäftigen.

werden. Das wiederum erfordert eine
Gegenüberstellung einerseits des aktuellen
Personalstands (Ist) im Verhältnis zum zukünfti-
gen Personalbedarf (Soll). Die Personalplanung
ist damit ein permanenter Vorgang. Dabei zieht
die Rechtsprechung auch bei Personalabbau die
Notwendigkeit der Personalplanung mit heran.
Dabei reicht gerichtlich ein Verweis des
Arbeitgebers auf auslaufende Aufträge und das
Fehlen von Anschlussaufträgen regelmäßig
nicht aus, um einen nachhaltigen Rückgang zu
begründen. Der Arbeitgeber, den im
Kündigungsschutzprozess die Darlegungs- und
Beweislast für den Arbeitsplatzwegfall trifft,
muss vielmehr anhand seiner Auftrags- und
Personalplanung im Einzelnen darstellen,
warum nicht nur eine kurzfristige
Abwärtsbewegung vorliegt, sondern ein dauer-
hafter Auftragsrückgang zu erwarten ist. Die
Möglichkeit einer „normalen“, im Rahmen des
Üblichen liegenden Auftragsschwankung muss
prognostisch ausgeschlossen sein, Bundes-
arbeitsgericht (BAG) vom 20.02.2014 
(2 AZR 346/12). 

2. Personalbeschaffung 
Hieran schließt sich die Personalbeschaffungs-
planung an. Kann beispielsweise auf interne
Beschaffungsmaßnahmen zurückgegriffen wer-
den, durch Mehrarbeit, Urlaubsverschiebungen,
Umwandlung von Teilzeit- in Vollzeitarbeits-
verhältnisse? Oder muss auf externe Kräfte
zurückgegriffen werden, z.B. Leiharbeitnehmer?
Insoweit hat die Rechtsprechung aktuell auch
die innerbetriebliche Ausschreibungspflicht von
deren Leiharbeitsplätzen nach § 93 BetrVG
bestätigt, BAG vom 15.10.2013 (1 ABR 25/12).
Arbeitsplatzrisiken sollen aufgezeigt werden.
Sie können aus konjunkturellen oder strukturel-
len Gründen entstehen, z.B. wegen
Auftragsrückgängen, Auswirkungen neuer
Technologien oder Konzentrationsvorgängen. 

3. Personaleinsatzplanung
Die Personaleinsatzplanung betrifft im
Schwerpunkt die angemessene Zuordnung der
Arbeitnehmer zu den Stellen, etwa auf Dauer
oder befristet, Zuteilung zu Schichten, Über-
brückung von Fehlzeiten (Urlaub und
Krankheit), Versetzungen, Umgruppierung,
kapazitätsorientierter variabler Arbeitszeit oder
Gruppenarbeit.

4. Personalentwicklungsplanung
Hinsichtlich des letzten Bausteins der
Beteiligungsrechte der Arbeitnehmervertretung

Das Betriebsverfassungs-
gesetz ordnet in § 92 BetrVG
an, dass die Personalplanung
beteiligungspflichtig ist. Der
Betriebsrat soll rechtzeitig
über die personelle Lage des
Betriebs und deren
Entwicklung anhand von

Unterlagen umfassend informiert werden. 

Die Personalplanung wird in vier Bausteine
untergliedert.

1. Personalbedarfsplanung
Die Planung des Personalbedarfs, auch
Personalbedarfsplanung genannt, stellt das
wichtigste Element des Beteiligungsrechts dar.
Sie lässt sich in vier Gruppen aufteilen:

• quantitativ, also wie viele Arbeitnehmer 
erfasst sind

• qualitativ, also welche Ausbildung und 
Erfahrung die Arbeitnehmer haben müssen

• zeitlich, also zu wann es Einstellungen 
geben soll und für wie lange und

• örtlich, also an welchen Betriebsstandorten
oder in welchen Abteilungen.

Im Wesentlichen geht es um die Klärung, wie
viele Arbeitnehmer mit welchen Qualifikationen
an welchen Orten und für welche Zeit benötigt
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Ein Arbeitnehmer, der nach einem 
Betriebsübergang auf Feststellung eines 
zwischen ihm und dem Betriebserwerber 
bestehenden Arbeitsverhältnisses klagt, 
kann durch die Art und Weise der 
Führung und Beendigung dieses Pro- 
zesses sein Recht zum Widerspruch 
gegen den Übergang seines Arbeits-
verhältnisses verwirken (BAG vom 
17.10.2013 - 8 AZR 974/12).    
 
Zu entscheiden hatte das BAG über 
den Fall eines Kantinenleiters, der von 
seiner Arbeitgeberin, der Beklagten, da- 
rüber informiert worden war, dass sein 
Arbeitsverhältnis im Wege des Betriebs- 
überganges auf einen anderen Inhaber 
übergehen werde. Das Informations-
schreiben genügte den Anforderungen des 
§ 613a Abs. 5 BGB nicht und setzte folglich 
die Monatsfrist, binnen derer Arbeitnehmer 
dem Übergang ihres Arbeitsverhältnisses 
widersprechen können, nicht in Gang.

Der Betriebserwerber bestritt den Be-
triebsübergang. Der Kläger erhob darauf- 
hin Klage auf Feststellung eines Ar-
beitsverhältnisses. In diesem Verfahren 
einigten sich beide Seiten darauf, dass ein 

Betriebsübergang niemals stattgefunden 
und ein Arbeitsverhältnis zwischen ihnen 
nie bestanden habe. Der Betriebserwerber 
verpflichtete sich überdies zur Zahlung 
von EUR 45.000,00 an den Kläger.

Unmittelbar danach erklärte der Kläger 
gegenüber der Beklagten, dass er dem 
Übergang seines Arbeitsverhältnisses auf 
den Betriebserwerber widerspreche. Da 
er von ihr nicht weiterbeschäftigt wurde, 
erhob er Klage auf Feststellung eines 
Arbeitsverhältnisses und Zahlung von 
Annahmeverzugslohn.

Während das Arbeitsgericht dem Kläger 
weitestgehend Recht gab, wies das LAG 
die Klage ab: Der Kläger habe gegenüber 
der Beklagten sein Recht zum Widerspruch 
verwirkt. Das BAG folgte dieser Auffassung. 
Es stelle einen die Verwirkung des Rechts 
zum Widerspruch begründenden Umstand 
dar, wenn ein Arbeitnehmer zunächst 
das Bestehen seines Arbeitsverhältnisses 
mit dem Betriebserwerber gerichtlich 
geltend mache und dann über diesen 
Streitgegenstand eine vergleichsweise 
Regelung treffe. Dies gelte jedenfalls dann, 
wenn ein Betriebsübergang stattgefunden 

habe und das Arbeitsverhältnis tatsächlich 
auf den Betriebserwerber übergegangen 
sei. Nach einer vergleichsweisen Einigung 
mit dem Betriebserwerber, durch welche 
der Bestand des Arbeitsverhältnisses 
geregelt werde, gehe ein rechtsgestaltender 
Widerspruch des Arbeitnehmers gegen 
den Übergang seines „bereinigten Ar-
beitsverhältnisses“ ins Leere.

Kathrin Bürger
Rechtsanwältin

Das BAG hat mit Urteil vom 
17.10.2013 (8 AZR 742/12) klarge-
stellt, dass weder die – unwirksame - 
Kündigung einer schwangeren Arbeit-
nehmerin, deren Schwangerschaft dem 
Arbeitgeber im Zugangszeitpunkt gar 
nicht bekannt war, noch ein an-
schließendes „Festhalten“ des Arbeit- 
gebers an dieser Kündigung ein Indiz 
für eine Benachteiligung wegen des  
Geschlechts sind.  
  
Der Klägerin war von der Beklagten in der 
Probezeit gekündigt worden war. Unter 
Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung 
machte sie wenige Tage später geltend, bei 
Zugang der Kündigung schwanger gewe-
sen zu sein, und forderte die Beklagte  auf, 
binnen einer Woche mitzuteilen, dass sie 
an der Kündigung „nicht festhalte“. Dem 
kam die Beklagte nicht nach, weshalb die 
Klägerin Kündigungsschutzklage erhob. 
Erst mehrere Wochen später, nachdem die 
Verhandlungen über eine einvernehmliche 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses er-
folglos geblieben waren, erklärte die Be-
klagte die „Rücknahme“ der Kündigung 

und bat die Klägerin um Zustimmung zur 
einvernehmlichen Fortsetzung des Arbeits-
verhältnisses. Da die Klägerin eine solche 
nicht erteilte, gab die Beklagte schließlich 
eine Anerkenntniserklärung ab, woraufhin 
das Arbeitsgericht die Unwirksamkeit der 
Kündigung feststellte. Die Parteien stritten 
sodann über die Zahlung von Arbeitsent-
gelt nach § 11 MSchG. 

Die Klägerin wertete die Umstände 
der Kündigung und das anschließende 
Verhalten der Beklagten als Diskriminierung 
wegen des ihres Geschlechts und erhob 
Klage auf Zahlung einer Entschädigung.

Wie auch schon die Vorinstanzen 
entschied das BAG zugunsten der Be- 
klagten. Die Kündigung könne schon des- 
wegen nicht diskriminierend sein, weil 
der Beklagten bei deren Erklärung die 
Schwangerschaft gar nicht bekannt ge-
wesen sei. Auch stelle das anschließende 
Verhalten der Beklagten keine Benach-
teiligung dar: Die verlangte Rücknahme 
der Kündigung sei rechtstechnisch nicht 
möglich gewesen, es habe vielmehr einer 

einvernehmlichen Verständigung über  
die Fortsetzung des Arbeitsver-
hältnisses bedurft. Eine solche Zu- 
stimmung hat die Klägerin jedoch nicht 
erteilt. Auch ist ein Streit über das Vor-
liegen der besonderen Anspruchsvoraus- 
setzungen des § 11 MuSchG für sich ge- 
nommen nicht diskriminierend, da – so 
das BAG – dieser Anspruch ohnehin nur 
Frauen zusteht.  

Kathrin Bürger
Rechtsanwältin

Betriebsübergang – Verwirkung des Rechts 
zum Widerspruch

Kündigung einer Schwangeren als 
geschlechtsspezifische Diskriminierung?
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Beklagten hat der 6. Senat des BAG das
Berufungsurteil sodann aufgehoben und die
Sache zur weiteren Aufklärung an das LAG
zurückverwiesen. 

Das BAG führt in seiner Begründung zum einem
aus, dass es auf die Wirksamkeit des Verzichts auf
die tariflich eröffnete Widerrufsmöglichkeit nicht
ankam, weil der Kläger entgegen der Ansicht des
LAG innerhalb der Widerrufsfrist keinen Widerruf
erklärt habe. Die Anfechtung sei nicht gleichzeitig
als Widerruf zu werten. Nach Auffassung des BAG
nimmt aber die im Aufhebungsvertrag vorgesehe-
ne Klageverzichtsklausel dem Kläger im Ergebnis
die Möglichkeit, den Vertrag anzufechten. Das ist
nach den Ausführungen der Richter nur wirksam,
wenn die Drohung mit der außerordentlichen
Kündigung nicht widerrechtlich war. Das LAG
muss daher nunmehr aufklären, ob eine wider-
rechtliche Drohung vorlag. 

Aufhebungsvertrag enthielt eine Regelung,
wonach der Arbeitnehmer diesen Vertrag nicht
nachträglich durch ein Gericht überprüfen lassen
kann (Klageverzichtsklausel). 
Laut dem einschlägigen Tarifvertrag gilt, dass ein
Arbeitnehmer binnen drei Werktage einen
Aufhebungsvertrag rückgängig machen (widerru-
fen) kann. Allerdings ist tariflich auch festge-
schrieben, dass der Arbeitnehmer auf diese
Option verzichten kann. 
Noch am 28.12.2012 hat der Kläger den
Aufhebungsvertrag wegen widerrechtlicher
Drohung angefochten und begehrte klageweise
die Feststellung, dass das Arbeitsverhältnis fort-
besteht. Er behauptet, dass die Androhung einer
außerordentlichen Kündigung angesichts des
langjährigen unbelasteten Bestands des
Arbeitsverhältnisses nicht vertretbar gewesen
und die Entwendung der Tütensuppen eine
Bagatelle sei. 
In der ersten Instanz hatte der Kläger mit seiner
Klage keinen Erfolg, während das
Landesarbeitsgericht (LAG) in der zweiten Instanz
der Klage stattgegeben hat. Auf die Revision der

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat mit Urteil
vom 12.03.2015 (6 AZR 82/14) entschieden, dass
eine Klageverzichtsklausel in einem vorformulier-
ten Aufhebungsvertrag, der zur Vermeidung einer
vom Arbeitgeber angedrohten, außerordentlichen
Kündigung geschlossen wird, den Arbeitnehmer
unangemessen i.S.v. § 307 Abs. 1 Abs. 2 Nr. 1 BGB
benachteiligt, wenn ein verständiger Arbeitgeber
die angedrohte Kündigung nicht ernsthaft in
Erwägung ziehen durfte, die Drohung also wider-
rechtlich i.S.v. § 123 BGB ist. 

In dem vom BAG entschiedenen Fall war der
Kläger bei der Beklagten, für die der Tarifvertrag
des Einzelhandels gilt, seit 2001 angestellt. Im
Jahre 2012 schlossen die Parteien einen schriftli-
chen Aufhebungsvertrag, wonach das
Arbeitsverhältnis ohne Zahlung einer Abfindung
mit dem 28.12.2012, und damit taggleich mit der
Unterschrift endete. Zuvor hatte die Beklagte dem
Kläger mit einer außerordentlichen Kündigung
und einer Strafanzeige gedroht, weil er aus einem
Lagerbestand zwei Fertigsuppen ohne Bezahlung
genommen und verzehrt habe. Der
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Unwirksamkeit einer Klageverzichtsklausel zur
Vermeidung einer angedrohten außerordentli-
chen Kündigung in einem Aufhebungsvertrag

Katharina Meyer-Renkes
Rechtsanwältin

Vertrag enthält die Abrede, dass der Kläger eine
noch einzustellende Ersatzkraft einarbeitet. 

Der Kläger hat mit seiner Klage beim
Arbeitsgericht die Feststellung begehrt, dass sein
Arbeitsverhältnis nicht durch die Befristung am
31.12.2011 endet. Die Vorinstanzen haben die
Klage abgewiesen. Die Revision des Klägers hatte
vor dem 7. Senat des BAG Erfolg. Die Sache wurde
zur neuen Verhandlung einer Entscheidung an
das LAG zurückverwiesen. Das BAG führt in seiner
Begründung deutlich aus, dass der Bezug von
gesetzlicher Altersrente allein die Befristung des
Arbeitsverhältnisses aus in der Person des
Arbeitnehmers liegenden Gründen (§ 14 Abs. 1
Satz 2 Nr. 6 TzBfG) nicht rechtfertigt. Erforderlich
ist in diesem Fall vielmehr zusätzlich, dass die
Befristung einer konkreten Nachwuchsplanung
der Beklagten diene. 

haben wir bereits mit unserem Newsletter 
Nr. 3/14 berichtet. Nunmehr liegt die dort ange-
kündigte BAG-Entscheidung vor. 

In dem der Entscheidung zugrunde liegenden Fall
bezog der am 21.01.1945 geboren und langjährig
bei der Beklagten beschäftigte Kläger seit
Vollendung seines 65. Lebensjahres am
21.01.2010 gesetzliche Altersrente. Sein
Arbeitsvertrag sah keine Regelung über die
Beendigung des Arbeitsverhältnisses bei
Erreichen des gesetzlichen Renteneintrittsalters
vor. 
Am 22.01.2010 vereinbarten die Parteien, dass
das Arbeitsverhältnis am 31.12.2010 endet. Dieser
Vertrag wurde zweimal verlängert. Nachdem der
Kläger um eine Weiterbeschäftigung gebeten
hatte, vereinbarten die Parteien zuletzt am
29.07.2011, dass der Arbeitsvertrag ab dem
01.08.2011 mit veränderten Konditionen weiter-
geführt werde und am 31.12.2011 ende. Der

Das BAG hat mit Urteil vom 11.02.2015 
(7 AZR 17/13) entschieden, dass der Bezug von
gesetzlicher Altersrente allein für die Wirksamkeit
der Befristung des Arbeitsverhältnisses aus in der
Person des Arbeitnehmers liegenden Gründen 
(§ 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 TzBfG) nicht ausreicht.
Erforderlich ist in diesem Fall vielmehr zusätzlich,
dass die Befristung einer konkreten
Nachwuchsplanung der Beklagten dient. 

Vereinbaren die Arbeitsvertragsparteien nach
Erreichen des Renteneintrittsalters des
Arbeitnehmers die befristete Fortsetzung des
Arbeitsverhältnisses, kann die Befristung sachlich
gerechtfertigt sein, wenn der Arbeitnehmer
Altersrente aus der gesetzlichen
Rentenversicherung bezieht und die befristete
Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses der
Einarbeitung einer Nachkraft dient. Hierzu und zu
der Entscheidung der Vorinstanz, dem LAG Berlin-
Brandenburg (Urteil v. 20.11.2012, 12 Sa 1303/12)

Befristete Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses
nach Erreichen des Renteneintrittsalters

Katharina Meyer-Renkes
Rechtsanwältin
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Das Bundesarbeitsgericht hat mit Urteil 
vom 25.09.2013 (10 AZR 270/12) ent- 
schieden, dass der Arbeitgeber vom Arbeit- 
nehmer verlangen kann, eine qualifizierte 
elektronische Signatur zu beantragen und 
eine elektronische Signaturkarte zu be-
nutzen, wenn dies für die Erbringung der 
Arbeitsleistung erforderlich und dem Ar-
beitnehmer zumutbar ist.  
 
Die Klägerin war als Verwaltungsangestellte 
im Wasser- und Schifffahrtsamt Cuxhaven 
beschäftigt. Zu ihren Aufgaben gehörte die 
Veröffentlichung von Ausschreibungen bei 
Vergabeverfahren. Seit 01.01.2010 erfolgte 
dies nur noch in elektronischer Form auf der 
Vergabeplattform des Bundes, wofür eine 
qualifizierte elektronische Signatur benötigt 
wird. Diese wird nach den Bestimmungen des 
Signaturgesetzes (SigG) nur natürlichen Per-
sonen erteilt. Die Beklagte wies die Klägerin 

an, eine qualifizierte Signatur bei einer vom 
SigG vorgesehenen Zertifizierungsstelle zu 
beantragen. Dies erfordert die Übermittlung 
der im Personalausweis enthaltenen Daten 
zwecks Feststellung der Identität. Die Kosten 
für die Beantragung trug die Beklagte. 

Die Klägerin sah in der Verpflichtung zur 
Übermittlung ihrer Daten einen Verstoß ge-
gen ihr Recht auf informationelle Selbstbe- 
stimmung. Zudem sei nicht sichergestellt, 
dass mit den Daten kein Missbrauch betrieben 
werde. Sie wollte festgestellt haben, dass das 
Vorgehen der Beklagten rechtwidrig war. 

Ebenso wie die Vorinstanzen folgte der  
10. Senat des BAG der Klägerin nicht und 
wies die Revision zurück. Die Beklagte habe 
von ihrem Weisungsrecht angemessen Ge-
brauch gemacht. Der Eingriff in das Recht 
auf informationelle Selbstbestimmung sei der 

Klägerin zumutbar. Die Übermittlung der Per-
sonalausweisdaten betreffe nur den äußeren 
Bereich der Privatsphäre. Besonders sensible 
Daten seien nicht betroffen. Außerdem sei 
der Schutz der Daten durch die Vorschriften 
des Signaturgesetzes sichergestellt. Sie 
würden nur durch die Zertifizierungsstelle 
genutzt. Auch die Nutzung der Signatur- 
karte sei für die Klägerin nicht mit besonderen 
Risiken verbunden. So enthalte die mit dem 
Personalrat abgeschlossene Dienstverein- 
barung ausdrücklich eine Haftungsfreistel-
lung. Die gewonnenen Daten dürften nicht zur  
Leistungs- und Verhaltenskontrolle durch die 
Beklagte verwendet werden. 

Barbara Köckemann
Rechtsanwältin

Das BAG hat mit Urteil vom 24.10.2013 
(Az. 6 AZR 854/11) entschieden, dass Ar- 
beitgeber und Betriebsrat Auswahlricht-
linien im Sinne von § 1 Abs. 4 KSchG später 
oder zeitgleich – etwa bei Abschluss eines 
Interessenausgleichs mit Namensliste – än-
dern können. 
 
Der Kläger war bei seiner Arbeitgeberin als 
Werkzeugmacher beschäftigt. Über deren 
Vermögen wurde Ende 2009 das Insolvenz-
verfahren eröffnet und der Beklagte zum 
Insolvenzverwalter bestellt. Der Beklagte und 
der Betriebsrat schlossen einen Interessenaus-
gleich. Dieser enthielt eine Auswahlrichtlinie 
und eine Namensliste. Nach dem Punktesche-
ma der Auswahlrichtlinie wies der Kläger zwei 
Sozialpunkte mehr auf als ein anderer Arbeit-
nehmer seiner Vergleichs- und Altersgruppe. 
Dennoch war der Kläger in der Namensliste 
benannt. 

Der Beklagte kündigte das Arbeitsverhältnis 
des Klägers, dagegen keines der sechs wei-
teren Arbeitsverhältnisse seiner Vergleichs- 
und Altersgruppe. Der Kläger erhob Kündi-
gungsschutzklage. Er berief sich auf grobe 
Fehlerhaftigkeit der Sozialauswahl im Sinne 
von § 125 Abs. 1 InsO. Der Beklagte hätte 
nicht ihn, sondern gemäß der Auswahlricht-
linie seinen Kollegen kündigen müssen. 

Die Vorinstanzen gaben dem Kläger recht. 
Die Kündigung verstoße gegen die Auswahl-
richtlinie, deshalb sei die Sozialauswahl grob  

fehlerhaft. Die Zustimmung des Betriebsrats 
zu Interessenausgleich und Namensliste än-
dere daran nichts.

Das BAG hob die Urteile auf. Der Klage könne 
mit der Begründung des LAG nicht stattge-
geben werden. Denn Arbeitgeber und Be-
triebsrat könnten Auswahlrichtlinien später 
oder zeitgleich - etwa bei Abschluss eines 
Interessenausgleichs mit Namensliste - än-
dern. Würden sich die Betriebsparteien in 
einem bestimmten Punkt gemeinsam über 

die Auswahlrichtlinie hinwegsetzen, gelte die 
Namensliste. Vorliegend seien Beklagter und 
Betriebsrat in der Namensliste übereinstim-
mend und daher wirksam von der Auswahl-
richtlinie abgewichen.

Barbara Köckemann
Rechtsanwältin
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die Bestimmungen des alten Tarifvertrages
jedenfalls nicht „zweifelsfrei“ günstiger seien
als die des neuen Tarifvertrages, da sich zwar
die Wochenarbeitszeit erhöht habe, gleichzei-
tig aber auch das dafür geschuldete Entgelt. 
Der Sachverhalt ist sicher etwas „speziell“, da
für den Arbeitnehmer als Gewerkschaftsmit-
glied von ver.di zunächst der „alte“ und dann
der „neue“ Tarifvertrag auch normativ galten.
Die Frage, welche Regelung im Einzelfall gün-
stiger ist, dürfte sich aber durchaus des Öfte-
ren stellen. Nach der Entscheidung des BAG
bilden Arbeitszeit und Entgelt grundsätzlich
eine einheitliche „Sachgruppe“. Der Vergleich
ist bei jeder Änderung erneut vorzunehmen.
Außerdem hat das BAG klargestellt, dass eine
individualrechtliche Regelung einer tarifver-
traglichen Regelung nur dann vorgeht, wenn
sie zweifelsfrei günstiger ist als die tarifver-
tragliche Regelung. 

./. 34-Stunden-Woche bei höherem Stunden-
satz). Der Arbeitnehmer meinte, die
Arbeitszeit- und Vergütungsregeln der DTAG-
Tarifverträge seien für ihn als Arbeitnehmer
günstiger als die neuen, von der ver.di mit der
Servicegesellschaft vereinbarten Tarifverträge.
Er verlangte Feststellung, dass für sein
Arbeitsverhältnis noch die alten DTAG-
Tarifverträge anwendbar seien, insbesondere,
dass er nur 34 Stunden statt 38 pro Woche
arbeiten müsse und die Mehrstunden zudem
mit den entsprechenden Zuschlägen zu vergü-
ten seien. 

Das Arbeitsgericht hatte die Klage abgewiesen.
Das Landesarbeitsgericht hatte der Klage mit
der Begründung stattgegeben, dass der
Stundensatz des neuen Tarifvertrages geringer
sei, als der Stundensatz des alten
Arbeitsvertrages. Die dagegen eingelegte
Revision hatte Erfolg, das BAG hat die Klage
abgewiesen. Es hat festgestellt, dass die
Tarifverträge der DTAG aufgrund der arbeits-
vertraglichen Verweisungsklausel auf das
Arbeitsverhältnis zwar weiter Anwendung fän-
den. Deren Arbeitszeit- und Entgeltbestim-
mungen seien jedoch nicht günstiger als die
für das Arbeitsverhältnis unmittelbar und
zwingend geltenden Tarifverträge der
Beklagten. Dabei dürften Arbeitszeit- und
Entgeltbestimmungen nicht isoliert betrachtet
werden. Es sei ein sog. Sachgruppenvergleich
vorzunehmen. Dieser ergebe vorliegend, dass

Verweist eine Klausel im Arbeitsvertrag auf
einen Tarifvertrag, so hat der Arbeitnehmer
einen vertraglichen Anspruch auf die tarifli-
chen Leistungen. Wechselt ein Arbeitnehmer
mit einem solchen Arbeitsvertrag aufgrund
eines Betriebsübergangs zu einem anderen
Arbeitgeber, der an einen anderen Tarifvertrag
gebunden ist, kann der für den neuen
Arbeitgeber verbindliche Tarifvertrag einen
anderen Inhalt haben, als der im
Arbeitsvertrag genannte Tarifvertrag. Bei bei-
derseitiger Tarifbindung gilt nun der „neue“
Tarifvertrag normativ zwischen den Parteien
des Arbeitsvertrages. Dies gilt allerdings nicht,
wenn die Regelungen des „alten“
Tarifvertrages, auf den der Arbeitsvertrag ver-
weist, für den Arbeitnehmer günstiger sind.
Dies ergibt sich aus dem sog.
„Günstigkeitsprinzip“ gemäß § 4 Abs. 3 Fall 2
Tarifvertragsgesetz (TVG). Denn der „alte“
Tarifvertrag wirkt kraft Verweisung (nur) noch
individualrechtlich fort. Sieht der neue
Tarifvertrag andere Regelungen vor, stellt sich
daher die Frage, ob diese für den Arbeitnehmer
ungünstiger sind. Mit dieser Frage hatte sich
das Bundesarbeitsgericht (BAG) jüngst 
zu befassen, Urteil vom 15.04.2015 
(4 AZR 587/13). 

Der klagende Arbeitnehmer, ein Mitglied der
Gewerkschaft ver.di, war seit 1986 bei der
Deutschen Bundespost angestellt. Zum
01.01.1995 war sein Arbeitsverhältnis per
Gesetz auf die Deutsche Telekom AG (DTAG)
übergeleitet worden. Sein Arbeitsvertrag ver-
weist auf die Tarifverträge für die
Angestellten/Arbeiter der Deutschen Bundes-
post TELEKOM (Ost) in ihrer jeweiligen
Fassung. Im Juni 2007 wurde das
Arbeitsverhältnis infolge eines Betriebsüber-
gangs auf eine Servicegesellschaft der DTAG
übergeleitet. Zum Stichtag des
Betriebsübergangs vereinbarte die ver.di mit
der Servicegesellschaft Haustarifverträge, die
gegenüber den DTAG-Tarifen längere
Arbeitszeiten vorsehen (38 Stunden-Woche
statt bisher 34) und eine andere
Zusammensetzung und Höhe des Gehalts 
(38-Stunden-Woche bei höherem Gesamtlohn

Günstigkeitsvergleich zwischen Tarifvertrag
und Arbeitsvertrag

Carolin Kächele
Rechtsanwältin



Massenentlassung – Pflichten für den Ar- 
beitgeber und Schutz für den Arbeitnehmer

 Möchte ein Arbeit-
geber eine Vielzahl von 

 Arbeitnehmern entlas-
sen, kann es sich dabei 
um eine sog. Massen-
entlassung im Sinne 
der §§ 17 ff. KSchG 
handeln. Diese Vor-

schriften sehen für den Arbeitgeber 
einige Pflichten vor, deren Nichtbeach-
tung die Unwirksamkeit der ausgespro-
chenen Kündigungen zur Folge haben 
kann.

Das Kündigungsschutzgesetz regelt 
auch die Entlassung einer größeren Zahl 
von Arbeitnehmern, sog. Massenent- 
lassungen. Zweck dieser Regelungen sind 
vor allem arbeitsmarktpolitische Ziele, 
denn die Agenturen für Arbeit sollen sich 
rechtzeitig auf Massenentlassungen ein-
stellen können. 
 
Eine Massenentlassung liegt gemäß § 17 
Abs. 1 KSchG vor, wenn der Arbeitgeber 
in Betrieben mit in der Regel mehr als 20 
und weniger als 60 Arbeitnehmern mehr 
als 5 Arbeitnehmer, in Betrieben mit in 
der Regel mindestens 60 und weniger 
als 500 Arbeitnehmern 10 vom Hundert 
der im Betrieb regelmäßig beschäftigten 
Arbeitnehmer oder aber mehr als 25 
Arbeitnehmer, in Betrieben mit in der 
Regel mindestens 500 Arbeitnehmern 
mindestens 30 Arbeitnehmer innerhalb 
von 30 Kalendertagen entlässt. Einer 
„Entlassung“ in diesem Sinne stehen gem. 
§ 17 Abs. 1 S. 2 KSchG Eigenkündigungen 
durch Arbeitnehmer sowie Aufhebungs-
verträge gleich, wenn diese vom Arbeit-
geber durch Inaussichtstellen einer 
Kündigung veranlasst wurden.

Liegen die Voraussetzungen einer Massen- 
entlassung vor, muss der Arbeitgeber 
vor Ausspruch der Kündigungen ein sog.  
Konsultationsverfahren mit dem Betriebs-
rat durchführen. Gemäß § 17 Abs. 2 KSchG 
hat der Arbeitgeber den Betriebsrat nicht 
nur rechtzeitig zu unterrichten und ihm 
die zweckdienlichen Auskünfte erteilen, 
sondern auch darüber zu beraten, ob es 

möglich ist, Entlassungen zu vermeiden 
oder einzuschränken und ihre Folgen zu 
mildern. Das Bundesarbeitsgericht hat 
in seinem Urteil vom 21.03.2013 (Az. 
2 AZR 60/12) entschieden, dass eine 
Kündigung, vor deren Ausspruch ein 
Konsultationsverfahren nicht durch-
geführt wurde, wegen Verstoßes gegen 
ein gesetzliches Verbot im Sinne von  
§ 134 BGB rechtsunwirksam ist. 

Ferner hat eine Massenentlassung zur 
Folge, dass der Arbeitgeber vor Ausspruch 
der Kündigungen eine sog. Massen-
entlassungsanzeige bei der zuständi-
gen Agentur für Arbeit zu erstatten hat. 
Die Anforderungen an eine wirksame  
Massenentlassungsanzeige sind in § 17 
Abs. 3 KSchG geregelt. Die Anzeige muss 
nicht nur die dort genannten Angaben 
enthalten und schriftlich abgefasst sein, 
sie muss auch die Mitteilung an den Be-
triebsrat sowie dessen Stellungnahme 
zur Massenentlassung enthalten. Soll-
te der Betriebsrat keine Stellungnahme 
abgegeben haben, muss der Arbeitgeber 
glaubhaft machen, dass er den Betriebsrat 
mindestens zwei Wochen vor Erstattung 
der Anzeige unterrichtet und den Stand 
der Beratungen dargelegt hat. Unterlässt 
es der Arbeitgeber, eine solche Massen-
entlassungsanzeige zu erstatten, ist die 
Kündigung ebenfalls unwirksam (BAG 
Urteil vom 28.05.2009 - 8 AZR 273/08). 
Ist die Anzeige dagegen erfolgt, allerdings  
mangelhaft, weil beispielsweise die ge-
setzlich vorgesehene Stellungnahme des 

Betriebsrats nicht beigefügt ist, ist die 
Kündigung ebenfalls gemäß § 134 BGB 
unwirksam (BAG Urteil vom 21.03.2013 - 
2 AZR 60/12).

Wurde die Massenentlassungsanzeige 
gemäß den gesetzlichen Regelungen 
erstattet, hat diese gemäß § 18 KSchG 
eine sog. Entlassungssperre zur Folge. Das 
bedeutet, dass die Beendigungswirkung 
der Kündigung während der Sperrfrist, 
die in der Regel einen Monat beträgt, 
gehemmt ist. Der Arbeitgeber ist jedoch 
nicht gehindert die Kündigungen während 
dieser Sperrfrist auszusprechen. Ferner 
müssen die angezeigten Kündigungen 
innerhalb von 90 Tagen nach Ablauf 
der Sperrfrist ausgesprochen werden; 
andernfalls bedarf es einer neuen 
Massenentlassungsanzeige, vgl. § 18 Abs. 
4 KSchG.

Im Rahmen eines eventuellen Kündigungs- 
schutzprozesses besteht sodann eine ab-
gestufte Darlegungs- und Beweislast: 
Der Arbeitnehmer muss zunächst die 
tatsächlichen Voraussetzungen des § 17 
KSchG darlegen und beweisen. Hat er 
dies getan, liegt es am Arbeitgeber, die 
ordnungsgemäße Durchführung des 
Verfahrens nach § 17 KSchG zu beweisen.

Stephanie Bausch
Rechtsanwältin
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Praxistipp
Der Arbeitgeber, der eine solche Massenentlassungsanzeige erstatten möchte, 
sollte darauf achten, dass die Anzeige an die Agentur für Arbeit gemäß den 
gesetzlichen Anforderungen ordnungsgemäß erfolgt und das mit dem Betriebsrat 
durchzuführende Konsultationsverfahren abgeschlossen ist. Ein Muster einer 
Massenentlassungsanzeige stellt die Bundesagentur für Arbeit zur Verfügung. Sollte 
die Anzeige nicht ordnungsgemäß erstattet oder das Konsultationsverfahren mit 
dem Betriebsrat nicht abgeschlossen worden sein, bietet eine Massenentlassung 
dem Arbeitnehmer in einem Kündigungsschutzprozess nach entsprechender Rüge 
eine weitere Angriffsmöglichkeit, die zur Unwirksamkeit der Kündigung führen 
kann.
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Massenentlassung – Pflichten für den Ar- 
beitgeber und Schutz für den Arbeitnehmer

 Möchte ein Arbeit-
geber eine Vielzahl von 

 Arbeitnehmern entlas-
sen, kann es sich dabei 
um eine sog. Massen-
entlassung im Sinne 
der §§ 17 ff. KSchG 
handeln. Diese Vor-

schriften sehen für den Arbeitgeber 
einige Pflichten vor, deren Nichtbeach-
tung die Unwirksamkeit der ausgespro-
chenen Kündigungen zur Folge haben 
kann.
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auch die Entlassung einer größeren Zahl 
von Arbeitnehmern, sog. Massenent- 
lassungen. Zweck dieser Regelungen sind 
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denn die Agenturen für Arbeit sollen sich 
rechtzeitig auf Massenentlassungen ein-
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Arbeitnehmer, in Betrieben mit in der 
Regel mindestens 500 Arbeitnehmern 
mindestens 30 Arbeitnehmer innerhalb 
von 30 Kalendertagen entlässt. Einer 
„Entlassung“ in diesem Sinne stehen gem. 
§ 17 Abs. 1 S. 2 KSchG Eigenkündigungen 
durch Arbeitnehmer sowie Aufhebungs-
verträge gleich, wenn diese vom Arbeit-
geber durch Inaussichtstellen einer 
Kündigung veranlasst wurden.
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entlassung vor, muss der Arbeitgeber 
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möglich ist, Entlassungen zu vermeiden 
oder einzuschränken und ihre Folgen zu 
mildern. Das Bundesarbeitsgericht hat 
in seinem Urteil vom 21.03.2013 (Az. 
2 AZR 60/12) entschieden, dass eine 
Kündigung, vor deren Ausspruch ein 
Konsultationsverfahren nicht durch-
geführt wurde, wegen Verstoßes gegen 
ein gesetzliches Verbot im Sinne von  
§ 134 BGB rechtsunwirksam ist. 

Ferner hat eine Massenentlassung zur 
Folge, dass der Arbeitgeber vor Ausspruch 
der Kündigungen eine sog. Massen-
entlassungsanzeige bei der zuständi-
gen Agentur für Arbeit zu erstatten hat. 
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Massenentlassungsanzeige sind in § 17 
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te der Betriebsrat keine Stellungnahme 
abgegeben haben, muss der Arbeitgeber 
glaubhaft machen, dass er den Betriebsrat 
mindestens zwei Wochen vor Erstattung 
der Anzeige unterrichtet und den Stand 
der Beratungen dargelegt hat. Unterlässt 
es der Arbeitgeber, eine solche Massen-
entlassungsanzeige zu erstatten, ist die 
Kündigung ebenfalls unwirksam (BAG 
Urteil vom 28.05.2009 - 8 AZR 273/08). 
Ist die Anzeige dagegen erfolgt, allerdings  
mangelhaft, weil beispielsweise die ge-
setzlich vorgesehene Stellungnahme des 

Betriebsrats nicht beigefügt ist, ist die 
Kündigung ebenfalls gemäß § 134 BGB 
unwirksam (BAG Urteil vom 21.03.2013 - 
2 AZR 60/12).
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Massenentlassungsanzeige, vgl. § 18 Abs. 
4 KSchG.
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schutzprozesses besteht sodann eine ab-
gestufte Darlegungs- und Beweislast: 
Der Arbeitnehmer muss zunächst die 
tatsächlichen Voraussetzungen des § 17 
KSchG darlegen und beweisen. Hat er 
dies getan, liegt es am Arbeitgeber, die 
ordnungsgemäße Durchführung des 
Verfahrens nach § 17 KSchG zu beweisen.
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zur Absenkung des Entschädigungsanspruches
führen könne (etwa wenn diskriminierende
Äußerungen im Rahmen des Verfahrens wie-
derholt werden oder man sich für derartige
Aussagen entschuldigt). 

Ob die Entscheidung des Arbeitsgerichtes
Frankfurt auch in zweiter Instanz Bestand
gehabt hätte, wird sich leider nicht mehr klä-
ren lassen. Denn beide Parteien haben auf die
Einlegung einer Berufung verzichtet, obwohl
diese vonseiten des Gerichts ausdrücklich
zugelassen wurde (Arbeitsgericht Frankfurt,
14.01.2015, 14 Ca 2173/14). 

mehr für ihn hatte) kein Vorstellungsgespräch
mehr bei einem Kunden erfolgt sei. Inwiefern
ihn daher jemand aufgrund seines Dialektes
abgelehnt haben könnte, erschließe sich ihm
nicht. 

Konkret lautete der Antrag dahin „die Beklagte
zu verurteilen, an den Kläger eine angemesse-
ne Entschädigung in Geld, deren Höhe in das
Ermessen des Gerichts gestellt werde, jedoch
einen Betrag in Höhe von € 6.000,00 
(3 Bruttomonatsgehälter) nicht unterschreiten
sollte, zu zahlen, nebst Zinsen in Höhe von 
5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit
Rechtshängigkeit“. 

Das Arbeitsgericht Frankfurt hat dem Kläger
den Entschädigungsanspruch zwar zugespro-
chen, allerdings den Antrag des Klägers inso-
weit abgewiesen, als es den Zinsanspruch erst
ab dem Zeitpunkt zugebilligt hat, ab dem das
Urteil ergangen sei. 

Damit weicht das Arbeitsgericht Frankfurt
(soweit dies ersichtlich ist) von sämtlichen
Urteilen ab, die bislang zum AGG (und dem
zuerkannten Zinsanspruch) ergangen sind.
Bislang war es in der Praxis nämlich völlig
unstreitig, dass der Entschädigungsanspruch
schon ab dem Zeitpunkt der Rechtshängigkeit
(also dem Zeitpunkt der Zustellung der Klage)
zu verzinsen sei. Im konkreten Fall entgingen
dem Kläger damit Zinsansprüche für sieben
Monate.

Begründet hat das Arbeitsgericht Frankfurt
seine Auffassung damit, dass erst ab dem
Zeitpunkt, ab dem im Urteil die
Entschädigungssumme festgelegt werde, für
den Schuldner erkennbar sei, welchen Betrag
genau er auch tatsächlich schulde. Damit - so
das Arbeitsgericht weiter - weiche man zwar
von der Rechtsprechung des BGH (und auch
des BAG), wie sie zu Schmerzensgeldansprü-
chen ergangen sei, ab.

Für die Fallkonstellationen eines Entschä-
digungsanspruches nach dem AGG seien aber
noch weitere Faktoren zu berücksichtigen, die
ansonsten nicht einschlägig seien. So vertrete
das BAG etwa die Auffassung, dass auch noch
das Verhalten der Parteien im Verlaufe des
Prozesses zu einer Erhöhung oder aber auch

Wird jemand aus Gründen
der Rasse oder wegen der
ethnischen Herkunft, des
Geschlechtes, der Religion
oder Weltanschauung, einer
Behinderung, des Alters oder
der sexuellen Identität
benachteiligt, so kann für

den hierdurch entstandenen Schaden, der 
kein Vermögensschaden ist, gleichwohl eine
angemessene Entschädigung in Geld verlangt
werden (Entschädigungsanspruch nach 
§ 15 Abs. 2 AGG). 

Dies ist inzwischen allgemein bekannt und die
Zahl der AGG-Klagen nimmt dementsprechend
auch stetig zu. Wenig geklärt ist allerdings
noch die Frage, ob (und vor allem ab wann)
derartige Entschädigungsansprüche zu verzin-
sen sind. Soweit dies ersichtlich ist, haben bis-
lang alle Gerichte den Zinsanspruch bejaht
und die Auffassung vertreten, Zinsen würden
ab dem Zeitpunkt der Einreichung der Klage
fällig. Anderer Auffassung war im Januar 2015
nunmehr das Arbeitsgericht Frankfurt am
Main (14 Ca 2173/14). 

Zum Fall: Der Kläger war bei einer
Zeitarbeitsfirma angestellt und wurde in
Leiharbeit an andere Firmen als „Call-Center-
Mitarbeiter“ ausgeliehen. Nachdem er zwei
Jahre bei einem Kunden eingesetzt war, folgte
eine beschäftigungslose Phase von fünf
Monaten. Danach erhielt er seine Kündigung.
Dem Betriebsrat hatte man im Rahmen der
Anhörung als Kündigungsgrund mitgeteilt,
dass der Kläger aufgrund seines südamerikani-
schen Akzentes inzwischen nicht mehr an
Kunden vermittelt werden könne. 

Der Kläger erhob Kündigungsschutzklage und
machte gleichzeitig mit dem Argument, man
habe ihn aufgrund seiner südamerikanischen
(ethnischen) Herkunft benachteiligt, ohne dass
es hierfür sachlich rechtfertigende Gründe
gäbe, einen Entschädigungsanspruch geltend.
Dass seine Herkunft keinen sachlichen Grund
für die Kündigung darstellen könne, ergäbe
sich zum einen daraus, dass er 24 Monate lang
bei einem Kunden im Bereich Callcenter bean-
standungsfrei gearbeitet habe, zum anderen
daraus, dass innerhalb der letzten fünf Monate
(in denen der Arbeitgeber keine Beschäftigung

Zinsen beim Entschädigungsanspruch?

Praxistipp:

Sollten Arbeitgeber zukünftig mit einer

Entschädigungsklage nach dem AGG

konfrontiert werden, so dürfte sich ein

Verweis auf die Entscheidung des

Arbeitsgerichtes Frankfurt anbieten.

Zumal - weiter gedacht - der

Zinsanspruch mit dem Begründungs-

ansatz des Gerichtes sogar erst ab der

Rechtskraft des Urteils entstehen dürf-

te. Denn endgültige Gewissheit über

die Höhe des Anspruches hat der

Schuldner erst dann. Es bleibt abzu-

warten, wie die weitere Entwicklung

der Rechtsprechung hierzu sein wird. 

Carsten Kohles
Rechtsanwalt


